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§ 1  REGELUNGSGEGENSTAND UND REGELSTUDIENZEIT 

 

(1) Diese Prüfungsordnung enthält insbesondere die Studienregelungen, Prüfungsmodalitä-

ten und weitere Bestimmungen für den Masterstudiengang „Chemie“ 

 

(2) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt einschließlich 

der Masterarbeit vier Semester (Regelstudienzeit). Das Lehrangebot ist so gestaltet, dass 

die Studierenden den Mastergrad innerhalb der Regelstudienzeit erwerben können.  

 

§ 2  HOCHSCHULGRAD UND ZEUGNIS 

 

(1) Nachdem die zum Bestehen der Masterprüfung erforderlichen 120 Leistungspunkte erwor-

ben wurden, wird der Hochschulgrad „Master of Science" (abgekürzt: „M. Sc.“) im Fach 

„Chemie“ verliehen. 

 

(2) Über die Verleihung wird eine Urkunde in deutscher und englischer Sprache gemäß Anlage 

2 der APO sowie ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache gemäß Anlage 1 der 

APO und ein Diploma Supplement in deutscher und englischer Sprache gemäß Anlage 3 

der APO ausgestellt. 

 

(3) Bei einer Gesamtnote von 1,3 oder besser wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen. 

Das Prädikat ist zusätzlich zur Gesamtnote im Zeugnis anzugeben. 

 

§ 3  GLIEDERUNG DES STUDIUMS 

 

(1) Das Studium gliedert sich in Module. Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt vo-

raus, dass die zu dem Modul gehörenden Studien- und Prüfungsleistungen nach Anlage 

4 erfolgreich erbracht wurden, damit die Qualifikationsziele nach Anlage 3 erreicht und die 

entsprechenden Leistungspunkte erworben werden. 

 

(2) Das Masterstudium gliedert sich in einen Pflichtteil (Orientierungsphase), einen Wahl-

pflichtteil, bestehend aus der Vertiefungs- und der Umsetzungsphase, sowie den Profes-

sionalisierungsbereich (Überfachliche Qualifikation und Professionalisierung). Der Pflicht-

teil umfasst 18 Leistungspunkte, die Vertiefungsphase 32 Leistungspunkte, die Umset-

zungsphase 58 Leistungspunkte und der Professionalisierungsbereich 12 Leistungs-

punkte. 

 

(3) Der Pflichtteil umfasst die Module „Reaktionsmechanismen“, „Molekülspektroskopie“, „Or-

ganometallchemie“ sowie „Instrumentelle Analytik“ (siehe Anlagen 3 und 4). 

 

(4) Im Wahlpflichtteil müssen sich die Studierenden für eine der fünf Vertiefungsrichtungen 

„Chemie in den Lebenswissenschaften“, „Biophysikalische Chemie“, „Materialchemie“, 

„Molekülchemie“ oder „Chemie der Energiekonversion“ entscheiden. 

 

a. In der Vertiefungsphase müssen zwei Vertiefungsmodule im Umfang von je acht Leis-

tungspunkten aus den Kernmodulen der gewählten Vertiefungsrichtung erfolgreich ab-

solviert werden. Mit Genehmigung des Prüfungsausschusses kann als Vertiefungsmo-

dul auch ein Modul aus dem weiteren Angebot der gewählten Vertiefungsrichtung statt 

eines Kernmoduls absolviert werden, wenn dies für die individuelle Schwerpunktset-

zung sinnvoll ist. Zusätzlich müssen zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von je acht 



 
 

Leistungspunkten aus dem Bereich derselben oder einer beliebigen anderen Vertie-

fungsrichtung des Masterstudiengangs Chemie erfolgreich absolviert werden. Die Zu-

ordnung der Wahlpflichtmodule zu den Vertiefungsrichtungen sowie die Kernmodule 

der Vertiefungsrichtungen ergeben sich aus Anlage 5. Sind mehr als vier Wahlpflicht-

module belegt worden, können auf Antrag die vier zu wertenden Module festgelegt 

werden, sonst gilt die Wertung nach Belegungsreihenfolge. 

b. Die Umsetzungsphase umfasst zwei Forschungspraktika (A und B) im Umfang von je 

14 Leistungspunkten in der gewählten Vertiefungsrichtung sowie die Masterarbeit im 

Umfang von 30 Leistungspunkten. Um am Forschungspraktikum B teilnehmen zu kön-

nen, muss das zugehörige Forschungspraktikum A erfolgreich abgeschlossen sein. 

 

(5) Die im Professionalisierungsbereich zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus Anlage 

4. 

 

(6) Ergänzend zu § 6 Abs. 5 der APO wird festgelegt, dass außerhochschulisch erworbene 
Kompetenzen, die denen im Studiengang zu erwerbenden entsprechen, diese im Umfang 
von höchstens 60 Leistungspunkten ersetzen können. 

 

§ 4  STUDIEN- UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN 

 

(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 der APO sind folgende Leistungen als Studienleistungen zu 

bewerten:  

a. Kolloquium: Ein Kolloquium ist eine mündliche Überprüfung in Form eines Ge-

sprächs zwischen der bzw. dem Studierenden und der bzw. dem Lehrenden. Hier-

bei wird festgestellt, ob der bzw. die Studierende auf einen oder mehrere Prakti-

kumsversuch/e vorbereitet ist und/oder in der Lage ist, die bearbeiteten Experi-

mente und/oder Aufgaben und deren Lösung kritisch zu würdigen und darzustellen. 

b. Übungsaufgaben bzw. Hausaufgaben: Übungsaufgaben bzw. Hausaufgaben die-

nen der Auf- bzw. Nachbereitung der in der Lehrveranstaltung vermittelten Lehrin-

halte. Hierbei sollen die Studierenden selbstständig die in der Lehrveranstaltung 

eingeführten Begrifflichkeiten und Methoden anhand von Beispielen üben und fes-

tigen. 

 

(2) Der Antrag der bzw. des Studierenden, das Ergebnis der benoteten oder unbenoteten Stu-

dienleistung für Klausur+ oder Mündliche Prüfung+ zu berücksichtigen, muss spätestens 

mit Beginn der Prüfung gestellt werden. 

 

(3) Sollte die TU Braunschweig z. B. aufgrund einer Pandemielage von außen gezwungen 

sein, Präsenzprüfungen auszusetzen, kann abweichend von der in Anlage 4 angegebenen 

Prüfungsart zwei Wochen vor der Prüfung ein Wechsel der Prüfungsart zwischen Klausur 

bzw. Klausur+ und Take-Home-Examen gem. § 9 d APO vorgenommen werden, sofern 

eine Gleichwertigkeit der abzuprüfenden Kompetenzen vorliegt. Die Wahl der jeweiligen 

Prüfungsart obliegt in diesen Fällen den Prüfenden. 
 
  



 
 

§ 5  ART UND UMFANG DER PRÜFUNGEN 

 

(1) Sind für ein Modul in Anlage 4 mehrere mögliche Prüfungsarten vorgesehen, entscheidet 

die Prüferin bzw. der Prüfer über die  Prüfungsart.. 

 

(2) Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen der einzelnen Module ge-

mäß Anlage 3, die sich aus den beruflichen Anforderungen ergeben, welche hilfsweise 

herangezogen werden können. 

 

(3) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt je nach Vorgabe der Prüferinnen und Prüfer 

eine bis vier Stunde/n. Eine mündliche Prüfung, die auch schriftliche Elemente enthalten 

kann, dauert 20 bis 60 Minuten. Bei der Festlegung der Bearbeitungsdauer ist die Anzahl 

der dem Modul zugeordneten Leistungspunkte zu berücksichtigen. Wenn die Prüfungs-

dauer in Anlage 4 nicht festgelegt wurde, sind als Richtwert pro Leistungspunkt für eine 

Klausur ca. 20 Minuten und für eine mündliche Prüfung ca. fünf Minuten zu veranschlagen. 

 

§ 5A  ENGLISCHSPRACHIGE LEHRVERANSTALTUNGEN 

 

(1) Die Sprache der Lehrveranstaltungen ist grundsätzlich Deutsch, es sei denn, die Lehrver-

anstaltung nebst Prüfungssprache und Prüfungsmodalitäten ist im Vorlesungsverzeichnis 

und Modulhandbuch als englischsprachige Lehrveranstaltung gekennzeichnet und in eng-

lischer Sprache beschrieben. 

(2) Lehrveranstaltung und Prüfungen können insbesondere dann in englischer Sprache durch-

geführt werden, wenn erhebliche Teile der Fachliteratur in englischer Sprache verwendet 

werden oder Qualifikationsziele des Studiengangs (z.B. die Qualifikation der Studierenden 

für den internationalen Arbeitsmarkt und für internationale wissenschaftliche Tätigkeiten) 

es erfordern, dass vertiefte Kenntnisse in der englischen Fachsprache erworben werden. 

(3) Für Studierende in englischsprachigen Lehrveranstaltungen besteht die Möglichkeit, bis 

zu dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin einen formlosen Antrag auf eine 

deutschsprachige Prüfung an den Prüfungsausschuss zu stellen. 

 

§ 6  MELDUNG UND ZULASSUNG ZU PRÜFUNGEN 

 

(1) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen ist im Online-Verfahren beim Prüfungs-

ausschuss oder der von ihm beauftragten Stelle spätestens 1 Woche vor dem Prüfungs-

termin zu beantragen. In entsprechender Form ist der Rücktritt von einer Prüfung im Sinne 

von § 11 Abs. 1 APO zu erklären. 
 

(2) In den in Anlage 4 entsprechend gekennzeichneten Modulen besteht hinsichtlich der Prak-

tika und praktikumsvorbereitenden Seminare Anwesenheitspflicht. Bei Fehlzeiten kann in 

begründeten Einzelfällen (z. B. bei Krankheit) der Nachweis über das Erbringen des erfor-

derlichen Lernzieles in Absprache mit dem bzw. der Prüfenden in geeigneter Form nach-

geholt werden. 

 

§ 7  WIEDERHOLUNG VON PRÜFUNGEN 

 

Ergänzend zu § 13 Abs. 4 S. 2der APO müssen in maximal drei Fällen Prüfungen in Wahl- 

und Wahlpflichtmodulen, die außerhalb der Regelstudienzeit im ersten Versuch nicht bestan-

den wurden, nicht wiederholt werden. 



 
 

§ 8  BERATUNGSGSEPRÄCH 

 

Abweichend von § 8 Abs. 2 S. 1 der APO ist eine Teilnahme an einem Beratungsgespräch 

nicht verpflichtend. 

 

§ 9  ZUSATZPRÜFUNGEN 

 

(1) Abweichend von § 18 Abs. 1 S. 2 der APO kann der Antrag auf die Wertung als Zusatz-

prüfung auch nach Ablegung der Studien- oder Prüfungsleistung, spätestens jedoch bis zu 

dem Tag, an dem die letzte für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderliche 

Studien- oder Prüfungsleistung abgelegt wurde, gestellt werden. 

 

(2) Ergänzend zu § 18 Abs. 1 S. 5 der APO können in maximal drei Fällen Prüfungsleistungen 

in Wahl- und Wahlpflichtbereichen, die bestanden wurden, durch Zusatzprüfungen des 

entsprechenden Wahl- bzw. Wahlpflichtbereiches ersetzt werden, sofern diese den ersetz-

ten Prüfungen inhaltlich und vom Umfang der Leistung entsprechen. Hierfür ist vor Able-

gung der letzten Prüfung, die zum Bestehen des Studiums erforderlich ist, ein Antrag beim 

Prüfungsausschuss zu stellen. 

 

§ 10  BESONDERE BEDINGUNGEN BEI DER MASTERARBEIT 

 

(1) Die Masterarbeit wird in der Regel im 4. Semester durchgeführt. Sie umfasst 30 Leistungs-

punkte. 

 

(2) Das Thema der Masterarbeit muss eine chemische Fragestellung im weiteren Sinne be-

inhalten und soll so gewählt werden, dass es inhaltlich zur gewählten Vertiefungsrichtung 

passt.  

 

(3) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 

 

(4) Der Masterarbeit ist eine Zusammenfassung beizufügen. Im Falle einer englischsprachi-

gen Masterarbeit ist zusätzlich zur englischsprachigen eine deutschsprachige Zusam-

menfassung einzureichen. 

 

(5) Voraussetzung zur Zulassung zur Masterarbeit ist, dass nachweislich Studien- und Prü-

fungsleistungen im Umfang von mindestens 82 Leistungspunkten erbracht wurden. Alle 

Module des Pflichtteils müssen erfolgreich abgeschlossen sein. Der Prüfungsausschuss 

kann in begründeten Fällen (z. B. wenn Module aus Gründen, die nicht von den Studie-

renden zu verantworten sind, noch nicht abgeschlossen werden konnten) auf Antrag Aus-

nahmen von dieser Regelung zulassen. 

 

(6) Den Studierenden wird die Gelegenheit gegeben, ihre Masterarbeit im Rahmen des Ar-

beitsgruppen- oder Institutsseminars zu präsentieren. 

 
  



 
 

§ 11  INKRAFTTRETEN UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 

 

(1) Diese Ordnung tritt zum 01.10.2024 in Kraft. Die bisher geltenden besonderen Teile der 

Prüfungsordnung – Bek. vom 16.02.2018 (TU-Verkündungsblatt Nr. 1204); zuletzt geän-

dert mit Bek. vom 12.01.2023 (TU-Verkündungsblatt Nr. 1477) – treten gleichzeitig außer 

Kraft. 

 

(2) Für Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2024/2025 begonnen haben, 

bleibt der bisherige Prüfungsanspruch für die Modulprüfungen der Module CM-A-5 Enzym-

katalyse, CM-B-3 Aufklärung und Modellierung biologischer Strukturen, CM-B-4 Theoreti-

sche Biophysikalische Chemie, CM-D-2 Theorie und Struktur und CM-D-4 Fortgeschrittene 

Anorganische Chemie bis einschließlich Sommersemester 2025 bestehen. Die Module 

CM-D-2 und CM-D-5 können nicht beide eingebracht werden.  

 

 



  
 

Anlage 1 – Studiengangsspezifische Bestandteile des Zeugnisses 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

   

 



 
 

Anlage 2 – Studiengangsspezifische Bestandteile des Diploma Supplements 
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Anlage 3 – Qualifikationsziele der Module 

 
CM-P-1 MOLEKÜLSPEKTROSKOPIE 

Die Studierenden verstehen das Konzept der chemischen Bindung auf quantenchemischer Basis und sind in der 
Lage, den Aufbau und die Struktur von Molekülen zu erklären. Sie verstehen den Einfluss von elektromagnetischen 
Wechselfeldern auf Atome und Moleküle und sind in der Lage, selbstständig quantitative Aussagen über Absorption 
und Emission von Licht mit Hilfe von Übergangsdipolmomenten und -dichten zu machen. Sie besitzen ein vertieftes 
theoretisches Verständnis über die spektroskopischen Eigenschaften von Atomen und Molekülen sowie moderne 
spektroskopische Techniken und können deren Einsatz zur Ermittlung der Molekülstruktur planen und beurteilen. 
 
CM-P-2 REAKTIONSMECHANISMEN 

Die Studierenden verstehen die chemische Reaktivität von organischen Molekülen und sind in der Lage, chemische 
Reaktionen gezielt zur Modifikation von Molekülen anzuwenden. Dabei sind sie fähig, die zugrundeliegenden orga-
nisch-chemischen Reaktionsmechanismen zu formulieren und zu klassifizieren. Mit deren Hilfe gelingt es ihnen, 
sinnvolle Aussagen über den Erfolg geplanter Reaktionswege vom Ausgangs- zum Zielmolekül machen zu können 
sowie Haupt- und Nebenprodukte zu erklären. Die Studierenden kennen Methoden zur Aufklärung von Reaktions-
mechanismen und können deren Einsatzbreite und Aussagekraft beurteilen und diskutieren. 
 
CM-P-3 INSTRUMENTELLE ANALYTIK 

Die Studierenden besitzen Kenntnisse über die Anwendung moderner Methoden und Arbeitstechniken der instru-
mentellen analytischen Chemie und der Elektroanalytik, die für alle Bereiche der Chemie von Wichtigkeit sind. Für 
den qualitativen und quantitativen Nachweis anorganischer und organischer Substanzen können sie analytische 
Messungen planen, durchführen und bewerten. 
 
CM-P-4 ORGANOMETALLCHEMIE 

Die Studierenden beherrschen weiterführende Konzepte der Chemie der Metalle, der Koordinationschemie und der 
Organometallchemie. Sie verstehen die Rolle von Metallen in der Natur und sind mit den Grundlagen der Bioanor-
ganischen und Biometallorganischen Chemie vertraut. Sie können mit Hilfe moderner Bindungskonzepte die Struk-
tur und Eigenschaften von Metallkomplexen diskutieren und vorhersagen und besitzen Kenntnisse über den Einsatz 
von Übergangsmetallverbindungen in industriellen Verfahren. Sie kennen die Prinzipien der homogenen und hete-
rogenen Katalyse und sind in der Lage, wichtige Elementarreaktionen zu Katalysezyklen zusammenzuführen und 
Katalysezyklen zu formulieren. 
 
CM-A-1 MIKROBIOLOGIE 

Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der Biologie von Mikroorganismen, deren Zellstrukturen, Physiologie, 
Genetik und Ökologie sowie von mikrobiologischen Arbeitstechniken und Methoden. Sie werden befähigt, ihre 
Kenntnisse in Theorie und Praxis selbstständig anzuwenden, Zusammenhänge zu erkennen und Arbeitsergebnisse 
zu bewerten. Sie werden befähigt, sich in neuere mikrobiologische Fragestellungen unter Verwendung neuerer 
wissenschaftlicher Publikationen einzuarbeiten. Sie erwerben Kompetenz in Präsentation und Vortragstechnik. Sie 
sind in der Lage, selbstständig, sicher und fachgerecht wissenschaftliche Problemstellungen in Praktika und in 
Forschungslaboratorien zu bearbeiten. 
 
CM-A-2 PRAKTISCHE STRUKTURAUFKLÄRUNG 

Die Studierenden verfügen über umfassende theoretische und praktische Kenntnisse in der Strukturaufklärung an-
organischer, organischer und metallorganischer Molekülverbindungen. Sie haben die Kompetenz erworben, durch 
die Kombination spektroskopischer und spektrometrischer Verfahren verlässliche Strukturvorschläge zu erarbeiten. 
 
CM-A-3 NATUR- UND WIRKSTOFFE 

Die Studierenden besitzen Kenntnisse über die in der Natur vorkommenden Primär- und Sekundärmetaboliten. Sie 
können Synthesen von Naturstoffen konzipieren und diskutieren. Die Studierenden kennen biologisch wichtige Ver-
bindungen und sind in der Lage, ihre Wirkung zu diskutieren. Sie besitzen Kompetenzen zur synthetischen Struk-
turvariation und kennen die Wirkungsweise von Biopolymeren und Enzymen und sind in der Lage, deren Einsatz 
zur Aufklärung von Wirkmechanismen in der Synthese ist kompetent zu diskutieren. Die Biosynthese von Natur-
stoffen wird als Klassifizierungsmerkmal erkannt und ermöglicht die schnelle Einordnung neuer Strukturen. 

 
CM-A-4 MOLEKULARE BIOTECHNOLOGIE 

Die Studierenden verstehen Grundlagen der molekularen Biotechnologie und können diese Kenntnisse auf Anwen-
dungen wie rekombinante Produktion von Biomolekülen, Protein-Engineering, kombinatorische Methoden und Me-
tabolic Engineering übertragen. Weiterhin kennen sie zahlreiche grundlegenden Methoden der molekularen Bio-
technologie. 
 
  



  
 
CM-A-5 BIOKATALYSE 

Die Studierenden sind in der Lage, Enzyme als Katalysatoren für chemische Reaktionen einzusetzen, unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Enzym-spezifischen Eigenschaften und Reaktionsbedingungen. Darüber hinaus ken-
nen die Studierenden wichtige biokatalytische Konzepte (u.a. kinetische und dynamisch-kinetische Racematspal-
tung, asymmetrische Reaktionen, Enzymkaskaden) und haben sich Kenntnisse zur Immobilisierung von Enzymen 
und deren Einsatz in nicht-wässrigen Reaktionsmedien angeeignet. 
 
CM-A-6 LEBENSMITTELCHEMIE 

Die Studierenden kennen die chemischen Grundlagen der Hauptinhaltsstoffe von Lebensmitteln und Futtermitteln 
(Kohlenhydrate, Lipide und/oder Proteine) sowie deren Reaktionen bei Verarbeitung und Lagerung und können 
geeignete lebensmittelchemische Analysenverfahren benennen. Sie können die Kenntnisse aus den gewählten 
Veranstaltungen in Hinblick auf die Komplexität von Lebensmitteln miteinander verknüpfen. 
 
CM-A-FPA FORSCHUNGSPRAKTIKUM CHEMIE IN DEN LEBENSWISSENSCHAFTEN A 

Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene Arbeitstechniken der Chemie in den Lebenswissenschaften in Syn-
these und Analyse. Sie sind in der Lage, komplizierte Experimente zu planen, durchzuführen, auszuwerten und 
wissenschaftlich zu dokumentieren, wobei sie einen detaillierten Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben gewon-
nen und an deren Umsetzung mitgewirkt haben. Sie sind erfahren in der Synthese, Isolierung, Charakterisierung 
und Analyse von für die Chemie in den Lebenswissenschaften relevanten Verbindungen. Sie können für unter-
schiedliche Substanzklassen geeignete Analyseverfahren auswählen und notwendige analytische Daten erheben. 
Sie sind mit den Techniken universitärer Forschung und wissenschaftlicher Praxis vertraut und haben Sicherheit 
im Umgang mit wissenschaftlichen Datenbanken. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Literatur in englischer 
Sprache aufzufinden und zu erfassen. 
 
CM-A-FPB FORSCHUNGSPRAKTIKUM CHEMIE IN DEN LEBENSWISSENSCHAFTEN B 

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig eine wissenschaftliche Fragestellung auf dem Gebiet der Chemie 
in den Lebenswissenschaften zu bearbeiten. Sie beherrschen die für das jeweilige Forschungsvorhaben erforder-
lichen Arbeitstechniken und vermögen, selbstständig anspruchsvolle Experimente zu planen, durchzuführen, aus-
zuwerten und zu dokumentieren. Die Studierenden überblicken die aktuelle Forschung auf einem ausgewählten 
Forschungsgebiet und beherrschen die entsprechenden theoretischen Grundlagen. Sie können ihre Forschungs-
ergebnisse kompetent präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion in deutscher und englischer Sprache stel-
len. 
 
CM-B-1 BIOCHEMIE 

Die Studierenden besitzen grundlegende Kenntnisse über Biomoleküle, biochemische Zusammenhänge und Me-
chanismen sowohl in der Biochemie, als auch im Bereich der Biotechnologie und Zellbiologie. Sie sind befähigt, 
unter Anleitung biochemische Forschungsarbeiten durchzuführen und die erhaltenen Ergebnisse selbstständig dar-
zustellen und angemessen zu vermitteln. 
 
CM-B-2 BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE 

Die Studierenden sind mit den Grundlagen der wichtigsten physikochemischen Methoden zur Aufklärung biomole-
kularer Wechselwirkungen und Strukturen vertraut und sind in der Lage zu entscheiden, mit welcher modernen 
oder traditionellen Methode solche biochemischen Fragestellung am effizientesten zu beantworten sind. Sie kennen 
Grenzen und den Dynamikbereich dieser Methoden sowie die Bedeutung, die Struktur und Dynamik von Biomole-
külen für ihre Funktion besitzen. Die Studierenden sind befähigt einzuordnen, welche Verfahren zur Untersuchung 
von Biomolekülen und zur Beantwortung biomolekularer Fragestellungen in den verschiedenen Umgebungen von 
Industrie- oder Grundlagenforschung geeignet sind. 
 
CM-B-3 BIOMOLEKULARE MODELLIERUNGEN 

Die Studierenden sind mit modernen Methoden zur Modellierung der Struktur von Biomakromolekülen sowie zur 
Simulation von deren thermodynamischer Eigenschaften vertraut. Sie kennen empirische Kraftfeldmethoden, Me-
thoden zur Durchführung von Molekulardynamik-Simulationen sowie moderne Multiskalen-Simulationsmethoden. 
Die Studierenden sind in der Lage, die Reichweite und Grenzen dieser Methoden zu bewerten, für eigene For-
schungsprojekte geeignete Methoden auszuwählen und selbstständig Molekulardynamiksimulationen durchzufüh-
ren, zu analysieren und zu bewerten. 
 
CM-B-4 THEORETISCHE BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE 

Die Studierenden besitzen Kenntnisse moderner quantenchemischer Rechenverfahren. Sie sind mit den theoreti-
schen Grundlagen zentraler Methoden vertraut und haben einen Überblick über die verschiedenen gängigen quan-
tenchemischen Methoden, ihre praktischen Implementierungen in wissenschaftlicher Software und ihre Anwen-
dungsbereiche. Sie sind in der Lage, die Reichweite und Grenzen der verschiedenen Methoden selbstständig zu 
beurteilen und sind befähigt, für eigene Forschungsprojekte geeignete Methoden auszuwählen und selbstständig 
quantenchemische Berechnungen durchzuführen, zu analysieren und zu bewerten.  



  
 
CM-B-5 TECHNISCHE BIOCHEMIE 

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zur Biotechnologie mit mikrobiellen Zellen und Zellkulturen 
sowie zur Biokatalyse mit Enzymen und ganzen Zellen. Sie lernen die Stufen der Bioprozesstechnik (upstream 
processing, Bioreaktor-Kultivierung und downstream processing) inkl. der Messtechniken zur Erfassung wichtiger 
Kultivierungsparameter und die Wachstumskinetik insbesondere im Batch-Betrieb kennen. Außerdem bekommen 
sie einen Überblick über den Einsatz von Enzymen oder mikrobiellen Zellen in Industrie und Forschung. Die Stu-
dierenden beherrschen die Prinzipien und deren Anwendung bei der mikrobiellen und tierischen Zellkulturtechnik 
zur Produktion hoch- und niedermolekularer Bioprodukte (u. a. Pharmaproteine, Antibiotika, L-Aminosäuren). Die 
Studierenden erlangen praktische Kompetenz in der Suche nach Literatur für bestimmte biotechnologische Frage-
stellungen (Literaturrecherche). 

 
CM-B-6 FORTGESCHRITTENE PHYSIKALISCHE CHEMIE 

Die Studierenden haben die Fähigkeit erlangt, aktuelle Forschungs- und Anwendungsbereiche der modernen fort-
geschrittenen Physikalischen Chemie in ihrer Bedeutung zu verstehen. Durch die gefestigten und erweiterten 
Kenntnisse in der Physikalischen Chemie sind sie in der Lage, sich sowohl theoretisch als auch experimentell in 
einigen aktuellen Forschungsfeldern sicher zu bewegen. Des Weiteren sind sie auch befähigt, die Wechselwirkun-
gen zwischen verschiedenen Teildisziplinen der Physikalischen Chemie zu erkennen und Verbindungslinien zu 
ziehen. Die Studierenden können dieses Wissen zur Beschreibung und strategischen Problemlösung komplizierte-
rer physikalisch-chemischer Vorgänge in Wissenschaft, Technik und Umwelt anwenden und in adäquater Form 
dokumentieren, darstellen und vermitteln.   
 
CM-B-FPA FORSCHUNGSPRAKTIKUM PHYSIKALISCHE CHEMIE A 

Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene physikalisch-chemische und theoretisch-chemische Arbeitstechni-
ken. Sie sind in der Lage, Experimente und/oder Simulationen zu planen, durchzuführen, auszuwerten und wissen-
schaftlich zu dokumentieren, wobei sie einen grundlegenden Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben gewonnen 
und an deren Umsetzung mitgewirkt haben. Sie sind mit den Techniken universitärer Forschung und wissenschaft-
licher Praxis vertraut und haben Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichen Datenbanken. Sie sind in der Lage, 
wissenschaftliche Literatur in englischer Sprache aufzufinden und zu erfassen. 
 
CM-B-FPB FORSCHUNGSPRAKTIKUM PHYSIKALISCHE CHEMIE B 

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig eine wissenschaftliche Fragestellung auf dem Gebiet der biophy-
sikalischen Chemie zu bearbeiten. Sie beherrschen die für das jeweilige Forschungsvorhaben erforderlichen Ar-
beitstechniken und vermögen, selbstständig anspruchsvolle Experimente zu planen, durchzuführen, auszuwerten 
und zu dokumentieren. Die Studierenden überblicken die aktuelle Forschung auf einem ausgewählten Forschungs-
gebiet und beherrschen die entsprechenden theoretischen Grundlagen. Sie können ihre Forschungsergebnisse 
kompetent präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion in deutscher und englischer Sprache stellen. 
 
CM-C-1 GRUNDLAGEN DER POLYMERCHEMIE 

Die Studierenden haben ein Verständnis für Makromoleküle entwickelt und beherrschen die wesentlichen Möglich-
keiten zur Synthese von Polymeren theoretisch und praktisch. Die Studierenden kennen die Bedeutung der beson-
deren Struktur von Polymeren im Feststoff (als teilkristalliner oder amorpher Werkstoff). Sie kennen ausgewählte 
technische Produkte und Verfahren und sind in der Lage, die besonderen physikalisch-chemischen Eigenschaften 
von Polymeren und deren Lösungen zu beurteilen und zu diskutieren. Die Studierenden kennen grundlegende 
Methoden der Polymeranalytik und sind befähigt deren Einsatzbereiche zu beurteilen und zu diskutieren. 
 
CM-C-2 POLYMERANALYTIK 

Die Studierenden haben sich vertieft mit der Chemie und Physik von Makromolekülen und polymeren Materialien 
beschäftigt und so ein Verständnis für die besonderen Fragestellungen der Polymeranalytik entwickelt. Sie haben 
den Aufbau und die Eigenschaften von Polymeren in Lösung und im festen Zustand (des polymeren Werkstoffs) 
erfasst. Die Studierenden sind in der Lage, die Anwendungsgebiete und Grenzen der verschiedenen behandelten 
analytischen Methoden selbstständig zu beurteilen und sind befähigt für ein gegebenes Analytikproblem geeignete 
Methoden auszuwählen, zu analysieren und zu bewerten. Sie können ein Methodenkonzept kompetent präsentie-
ren und sich einer fachlichen Diskussion stellen. 
 
CM-C-3 POLYMERE WERKSTOFFE 

Die Studierenden haben ein Grundverständnis für wichtige polymere Werkstoffe erlangt. Sie kennen die wichtigsten 
thermoplastischen und elastischen Werkstoffe und deren Herstellungsprozess vom Rohstoff bis zum Material sowie 
wichtige Verarbeitungsverfahren. Sie sind in der Lage, die physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Materia-
lien zu beurteilen und zu diskutieren. Die Studierenden haben ein Verständnis für Elastizität und den Werkstoff 
„Gummi“ entwickelt und die wesentlichen Möglichkeiten zum Aufbau sowie der Herstellung von Gummirezepturen 
kennengelernt. Anhand von Beispielen haben sie die wichtigsten Anwendungsbereiche von Thermoplasten, näm-
lich Verpackung, Spritzgussteile, Fasern und Folien, kennengelernt. Diese Kenntnisse werden durch eine Ex-
kursion, in der die Studenten die Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse im industriellen Umfeld kennenlernen, 
vertieft. 



  
 
CM-C-4 MATERIALIEN FÜR DIE ELEKTROKATALYSE MIT LABOR PRO 

Die Studierenden erwerben tiefergehende Kenntnisse im Bereich der Elektrokatalyse. Sie sind in der Lage, die 
verschiedenen Katalysatorkonzepte zu den elektrochemischen Reaktionen zu beschreiben, erklären und zu bewer-
ten. Die Studierenden können ihr erlerntes Wissen auf konkrete Fragestellungen in der elektrochemischen Ener-
giekonversion und -speicherung anwenden und Lösungswege skizzieren. Die Studierenden erwerben im Labor 
vertiefte experimentellen Fertigkeiten und die Fähigkeit zur Darstellung, Analyse und Diskussion von elektrochemi-
schen Messergebnissen. 
 
CM-C-5 MODERNE METHODEN ZUR AUFKLÄRUNG VON MATERIALEIGENSCHAFTEN 

 
Die Studierenden erwerben tiefergehende Kenntnisse im Bereich der Aufklärung von Material- und Oberflächen-
eigenschaften. Sie sind in der Lage, die Anwendungsgebiete und Grenzen der verschiedenen behandelten analy-
tischen Methoden selbstständig zu beurteilen und sind befähigt für ein gegebenes Analytikproblem geeignete Me-
thoden auszuwählen, zu interpretieren und die erhaltenen Ergebnisse zu bewerten. Sie können ein Methodenkon-
zept kompetent präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion stellen. 
 
CM-C-FPA FORSCHUNGSPRAKTIKUM MATERIALCHEMIE A 

Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene Arbeitstechniken der Materialchemie. Sie sind in der Lage, Experi-
mente zu planen, durchzuführen, auszuwerten und wissenschaftlich zu dokumentieren, wobei sie einen grundle-
genden Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben gewonnen und an deren Umsetzung mitgewirkt haben. Sie sind 
mit den Techniken universitärer Forschung und wissenschaftlicher Praxis vertraut und haben einen Überblick über 
die aktuellen Forschungsvorhaben im Bereich der Materialchemie. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Literatur 
in englischer Sprache aufzufinden und zu erfassen. 
 
CM-C-FPB FORSCHUNGSPRAKTIKUM MATERIALCHEMIE B 

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig eine wissenschaftliche Fragestellung auf dem Gebiet der Materi-
alchemie zu bearbeiten. Sie beherrschen die für das jeweilige Forschungsvorhaben erforderlichen Arbeitstechniken 
und vermögen, selbstständig anspruchsvolle Experimente zu planen, durchzuführen, auszuwerten und zu doku-
mentieren. Die Studierenden überblicken die aktuelle Forschung auf einem ausgewählten Forschungsgebiet und 
beherrschen die entsprechenden theoretischen Grundlagen. Sie können ihre Forschungsergebnisse kompetent 
präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion in deutscher und englischer Sprache stellen. 
 
CM-D-1 KATALYSE 

Die Studierenden beherrschen die Grundprinzipien der homogenen Katalyse und ihrer Abgrenzung zur heteroge-
nen Katalyse und können die zugrundeliegenden Elementarreaktionen auf katalytische Prozesse sicher anwenden. 
Sie besitzen einen Überblick über die wichtigsten metallkatalysierten industriellen Verfahren sowie über aktuelle 
Entwicklungen und moderne Aspekte der Katalyseforschung. Die Studierenden kennen Verfahren der metallkata-
lysierten Polymersynthese und sind in der Lage, die Vorteile dieser Verfahren gegenüber klassischen nicht-kataly-
tischen Verfahren zu beurteilen und zu diskutieren. Sie kennen Methoden zur Charakterisierung von Polymeren 
sowie deren Einsatzbereiche und sind in der Lage, diese Methoden zu beurteilen. 
 
CM-D-3 FORTGESCHRITTENE ORGANISCHE CHEMIE 

Die Studierenden sind in der Lage, Moleküle und Strukturen gezielt zu verändern und mehrstufige Synthesese-
quenzen insbesondere für Naturstoffe vorzuschlagen. Ihr Verständnis verschiedenartiger Reaktionsmechanismen 
erlaubt es den Studierenden, den stereo- und regiochemischen Verlauf organisch-chemischer Transformationen 
vorherzusagen. 
 
CM-D-4 FORTGESCHRITTENE ANORGANISCHE CHEMIE 
 

Die Studierenden sind in der Lage, anorganische Molekülverbindungen und Strukturen gezielt aufzubauen und 
hinsichtlich ihrer Struktur-Wirkungsbeziehungen zu interpretieren und zu verändern. Ihr Verständnis der Funktion 
anorganischer Verbindungen in der Biosphäre sowie in supra-/biomolekularen Aggregaten erlaubt den Studieren-
den die Diskussion neuartiger Modellverbindungen, Schalter, Magnete und Katalysatoren auf Übergangsmetall-
basis. Ungewöhnliche Struktur- und Bindungsverhältnisse werden kompetent bewertet. Die Studierenden besit-
zen zudem Kenntnisse zur Interpretation und Modellierung von Spektren paramagnetischer Verbindungen sowie 
von Röntgendiffraktions-Daten und wenden diese selbstständig an. 
 
CM-D-5 STRUKTUR- UND F-ELEMENT-CHEMIE 
 

Die Studierenden beherrschen die theoretischen Grundlagen der Röntgenstrukturanalyse von Einkristallen. Sie 
sind in der Lage, zu abstrahieren und mit komplexen mathematischen Fragestellungen umzugehen. Neben den 
physikalischen und mathematischen Grundlagen beherrschen die Studierenden die grundlegenden Techniken der 
experimentellen Planung und Durchführung sowie der Auswertung und Interpretation von Röntgenstrukturanaly-
sen. Sie kennen die grundlegenden chemischen und physikalischen Eigenschaften der Elemente des f-Blocks und 



  
 
können diese klar von denen der Vertreter des s- und d-Blocks unterscheiden. Die Studierenden können die Struk-
tur und Bindung in Metallkomplexen und deren Reaktivität kompetent beurteilen und diskutieren die Anwendungs-
möglichkeiten von f-Block-Elementen in verschiedenen Bereichen wie Sensorik, Medizin und Katalyse. 
 
CM-D-FPA FORSCHUNGSPRAKTIKUM MOLEKÜLCHEMIE A 

Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene anorganisch- und organisch-chemische Arbeitstechniken. Sie sind 
in der Lage, komplizierte Experimente zu planen, durchzuführen, auszuwerten und wissenschaftlich zu dokumen-
tieren, wobei sie einen detaillierten Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben gewonnen und an deren Umsetzung 
mitgewirkt haben. Sie sind erfahren in der Synthese, Isolierung, Aufreinigung und Charakterisierung von anorgani-
schen, organischen und metallorganischen Verbindungen und beherrschen die für die jeweiligen Forschungspro-
jekte relevanten analytischen Methoden. Sie sind mit den Techniken universitärer Forschung und wissenschaftli-
cher Praxis vertraut und haben Sicherheit im Umgang mit wissenschaftlichen Datenbanken. Sie sind in der Lage, 
wissenschaftliche Literatur in englischer Sprache aufzufinden und zu erfassen. 
 
CM-D-FPB FORSCHUNGSPRAKTIKUM MOLEKÜLCHEMIE B 

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig eine wissenschaftliche Fragestellung auf dem Gebiet der Mole-
külchemie zu bearbeiten. Sie beherrschen die für das jeweilige Forschungsvorhaben erforderlichen Arbeitstechni-
ken und vermögen, selbstständig anspruchsvolle Experimente zu planen, durchzuführen, auszuwerten und zu do-
kumentieren. Die Studierenden überblicken die aktuelle Forschung auf einem ausgewählten Forschungsgebiet und 
beherrschen die entsprechenden theoretischen Grundlagen. Sie können ihre Forschungsergebnisse kompetent 
präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion in deutscher und englischer Sprache stellen. 
 
CM-E-1 NACHHALTIGE CHEMIE 

Die Studierenden kennen die Prinzipien und Lösungsansätze der nachhaltigen Chemie. Sie beherrschen die Zu-
sammenhänge nachhaltiger chemischer Reaktionen und Prozesse zur Vermeidung toxischer Intermediate und Pro-
dukte durch den Einsatz umweltverträglicher Ausgangsstoffe. Sie sind fähig, den ressourcenschonenden Umgang 
in chemischen Prozessen und in der Energieerzeugung sowie die Umweltauswirkungen konventioneller und alter-
nativer Energieumwandlungskonzepte zu bewerten. Sie sind befähigt, den Beitrag der verschiedenen industriellen 
Sparten einschließlich der Nanotechnologie zur Umweltqualität in der Technosphäre einzuschätzen. 
 
CM-E-2 ELEKTROCHEMIE 

Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Elektrochemie. Sie besitzen vertiefte Kenntnisse zu den physi-
kalisch-chemischen Grundlagen der elektrochemischen Energiewandlung, der Natur und Funktion von Elektrolyten 
sowie von Elektrodenvorgängen. Die Studierenden beherrschen die theoretischen und praktischen Grundlagen 
elektrochemischer und elektroanalytischer Methoden und wenden diese selbstständig u. a. zur Ermittlung qualita-
tiver und quantitativer physikalisch-chemischer Parameter elektrochemischer Systeme (wie z. B. elektrochemischer 
Speicher und Wandler) an. Die Studierenden kennen die Grundlagen ausgewählter elektrochemischer Speicher 
und Wandler und können deren Einsatzmöglichkeiten beurteilen und diskutieren. 
 
CM-E-3 SOLARE UND CHEMISCHE ENERGIEKONVERSION 
 

Die Studierenden werden befähigt, aktuelle Forschungs- und Anwendungsbereiche der solaren und chemischen 
Energiekonversion zu verstehen und kompetent zu diskutieren. Sie werden weiterhin befähigt, die Wechselwir-
kungen und Synergien der vertretenen Themen zu erkennen und interdisziplinäre Bezüge zu knüpfen. Die Studie-
renden sind schließlich in der Lage, im Bereich der solaren und chemischen Energiekonversion wissenschaftliche 
Publikationen zu lesen und dort beschriebene Experimente bzw. Berechnungen einzuordnen und zu bewerten. 
 
CM-E-6 ÖKOLOGISCHE CHEMIE 

Die Studierenden verstehen die Prinzipien und Konzepte der Ökologischen Chemie und Ökotoxikologie und sind 
fähig zur Planung, Anwendung und Bewertung grundlegender Methoden und Arbeitstechniken in der anorgani-
schen und organischen Umweltanalytik sowie Radiotraceranalytik. Sie beherrschen ferner experimentelle Untersu-
chungsstrategien zur Beurteilung organischer Schadstoffe in den Umweltkompartimenten Luft, Wasser, Sediment 
und Boden. 

CM-E-8 PEM BRENNSTOFFZELLENTECHNOLOGIE I MIT LABOR PRO 

Die Studierenden erwerben tiefergehende Kenntnisse zur Protonenaustauschmembran(PEM) Brennstoffzelletech-
nologie. Sie sind in der Lage, die Technologie im Detail zu erklären, zu bewerten sowie einen Zusammenhang 
zwischen Komponenten- / Materialauswahl und Betriebsweise / Anwendungsfall herzustellen. Die Studierenden 
können ihr erlerntes Wissen auf konkrete Fragestellungen anwenden und Lösungswege aufzeigen. Die Studieren-
den erwerben im Labor vertiefte experimentellen Fertigkeiten und die Fähigkeit zur Darstellung, Analyse und Dis-
kussion von elektrochemischen Messergebnissen. 

 
  



  
 
CM-E-9 TECHNOLOGIEN ZUR HERSTELLUNG VON WASSERSTOFF (H2) MIT LABOR PRO 

Die Studierenden erwerben tiefergehende Kenntnisse zur Herstellung von Wasserstoff und deren Nutzung sowie 
Transport/Speicherung. Sie sind in der Lage, die verschiedenen Technologien zu erklären sowie zu bewerten. Die 
Studierenden können ihr erlerntes Wissen auf konkrete Fragestellungen anwenden und Lösungswege skizzieren. 
Die Studierenden erwerben im Labor vertiefte experimentellen Fertigkeiten und die Fähigkeit zur Analyse und Dar-
stellung von Messergebnissen. 

CM-E-10 PHOTO(REDOX)KATALYSE 

Die Studierenden erlernen umfassende Kenntnisse zu den allgemeinen Grundlagen und Prinzipien der Photo(re-
dox)katalyse. Weiterhin erlangen Sie einen weitreichenden Überblick über die verschiedenen Arten von Photo(re-
dox)katalysatoren und deren Anwendungsgebiete. Sie sind in der Lage die wesentlichen Reaktionsmechanismen 
zu verstehen und auf neue Katalysatoren oder Substrate anzuwenden. Sie werden befähigt essentielle Katalysa-
toreigenschaften zu bewerten und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen zu erkennen. Im Ergebnis werden die Stu-
dierenden befähigt, aktuelle Forschungsergebnisse und Anwendungsbereiche der Photo(redox)katalyse zu verste-
hen und kompetent zu diskutieren. 
 
CM-E-FPA FORSCHUNGSPRAKTIKUM CHEMISCHE ENERGIEKONVERSION A 

Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene Arbeitstechniken, die für die Chemie der Energiekonversion rele-
vant sind (zum Beispiel aus der Elektrochemie oder der technischen Chemie). Sie sind in der Lage, Experimente 
zu planen, durchzuführen, auszuwerten und wissenschaftlich zu dokumentieren, wobei sie einen grundlegenden 
Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben gewonnen und an deren Umsetzung mitgewirkt haben. Sie sind mit den 
Techniken universitärer Forschung und wissenschaftlicher Praxis vertraut und haben einen Überblick über die ak-
tuellen Forschungsvorhaben im Bereich der Chemie der Energiekonversion. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche 
Literatur in englischer Sprache aufzufinden und zu erfassen. 
 
CM-E-FPB FORSCHUNGSPRAKTIKUM CHEMISCHE ENERGIEKONVERSION B 

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig eine wissenschaftliche Fragestellung auf dem Gebiet der chemi-
schen Energiekonversion zu bearbeiten. Sie beherrschen die für das jeweilige Forschungsvorhaben erforderlichen 
Arbeitstechniken und vermögen, selbstständig anspruchsvolle Experimente zu planen, durchzuführen, auszuwer-
ten und zu dokumentieren. Die Studierenden überblicken die aktuelle Forschung auf einem ausgewählten For-
schungsgebiet und beherrschen die entsprechenden theoretischen Grundlagen. Sie können ihre Forschungser-
gebnisse kompetent präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion in deutscher und englischer Sprache stellen. 
 
CM-PROF PROFESSIONALISIERUNGSMODUL 

Die Exkursion zu einem chemischen Industriebetrieb gewährt Einblicke in das Berufsfeld Chemische Industrie. 

Die Qualifikationsziele der überfachlichen Veranstaltungen des Professionalisierungsbereiches gliedern sich in 
drei Teilbereiche: 

Übergeordneter Bezug: Einbettung des Studienfachs 

Die Studierenden werden befähigt, Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische, rechtliche oder berufsorientie-
rende Bezüge einzuordnen (je nach Schwerpunkt der Veranstaltung). Sie sind in der Lage, übergeordnete fachli-
che Verbindungen und deren Bedeutung zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden erwer-
ben einen Einblick in Vernetzungsmöglichkeiten des Studienfaches und Anwendungsbezüge ihres Studienfaches 
im Berufsleben. 

Wissenschaftskulturen 

Die Studierenden lernen Theorien und Methoden anderer, fachfremder Wissenschaftskulturen kennen, lernen 
sich interdisziplinär mit Studierenden aus fachfremden Studiengebieten auseinanderzusetzen und zu arbeiten, 
können aktuelle Kontroversen aus einzelnen Fachwissenschaften diskutieren und bewerten, erkennen die Bedeu-
tung kultureller Rahmenbedingungen auf verschiedene Wissenschaftsverständnisse und Anwendungen, kennen 
genderbezogenen Sichtweisen auf verschiedene Fachgebiete und die Auswirkung von Geschlechterdifferenzen, 
können sich intensiv mit Anwendungsbeispielen aus fremden Fachwissenschaften auseinandersetzen. 

Handlungsorientierte Angebote 

Die Studierenden werden befähigt, theoretische Kenntnisse handlungsorientiert umzusetzen. Sie erwerben ver-
fahrensorientiertes Wissen (Wissen über Verfahren und Handlungsweisen, Anwendungskriterien bestimmter Ver-
fahrens- und Handlungsweisen) sowie metakognitives Wissen (u. a. Wissen über eigene Stärken und Schwä-
chen).  

Je nach Veranstaltungsschwerpunkt erwerben die Studierenden unter anderem die Fähigkeit, 

− Wissen zu vermitteln bzw. Vermittlungstechniken anzuwenden 

− Gespräche und Verhandlungen effektiv zu führen, sich selbst zu reflektieren und adäquat zu bewerten 

− kooperativ im Team zu arbeiten, Konflikte zu bewältigen 

− Teams zu führen 



  
 
− Informations- und Kommunikationsmedien zu bedienen  

oder sich in einer anderen Sprache auszudrücken. 

Durch die handlungsorientierten Angebote sind die Studierenden in der Lage, in anderen Bereichen erworbenes 
Wissen effektiver einzusetzen, die Zusammenarbeit mit anderen Personen einfacher und konstruktiver zu gestal-
ten und somit Neuerwerb und Neuentwicklung von Wissen zu erleichtern. Sie erwerben Schlüsselqualifikationen, 
die ihnen den Eintritt in das Berufsleben erleichtern und in allen beruflichen Situationen zum Erfolg beitragen. 
 
CM-MA MASTERARBEIT 

Die Studierenden sind in der Lage, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine wissenschaftliche Fragestellung aus 
einem Teilbereich der Chemie selbstständig zu bearbeiten sowie die erhaltenen Forschungsergebnisse in geeig-
neter schriftlicher Form darzustellen. Sie sind mit den jeweiligen fachlichen Gepflogenheiten vertraut und besitzen 
einen Einblick in die aktuelle Forschung. 

 



 
 

Anlage 4 – Übersicht der Module inkl. Studienleistungen, Prüfungen und Leis-
tungspunkten 

 

Abkürzungen: 

  LP – Leistungspunkt(e) 

  ÜbA – Bearbeitung von Übungsaufgaben bzw. Hausaufgaben (§ 4 Abs. 1, Buchstabe b) 

  exp. A. – Experimentelle Arbeit (APO § 9h) 

  Kl. – Klausur (APO § 9a) 

  MP – Mündliche Prüfung (APO § 9b) 

  Kl.+ – Klausur+ (APO §9j) 

  MP+ – Mündliche Prüfung+ (APO §9k) 

   

  Referat – Referat (APO § 9f) 

  Hausarbeit – Hausarbeit (APO § 9c) 

 

Pflichtteil (Orientierungsphase) – 18 LP 

Modul Studienleistungen Prüfungsleistun-
gen 

LP 

CM-P-1 Molekülspektroskopie ÜbA MP o. Kl. a 5 

CM-P-2 Reaktionsmechanismen  MP o. Kl. a 4 

CM-P-3 Instrumentelle Analytik (AP) exp. A. MP o. Kl. a 5 

CM-P-4 Organometallchemie  MP o. Kl. a 4 

 

 

Wahlpflichtteil - Vertiefungsphase – 32 LP 

Modul Studienleistungen Prüfungsleistun-
gen 

LP 

CM-A-1 Mikrobiologie (AP) exp. A, Referat MP o. Kl. a 8 

CM-A-2 Praktische Strukturaufklärung  MP o. Kl. a 8 

CM-A-3 Natur- und Wirkstoffe Referat MP+ o. Kl.+ a 

(Berücksichtigung 
SL zu 5 %) 

8 

CM-A-4 Molekulare Biotechnologie (AP) exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-A-5 Biokatalyse (AP) exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-A-6 Lebensmittelchemie  MP o. Kl. a 8 

CM-B-1 Biochemie (AP) exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-B-2 Biophysikalische Chemie ÜbA MP o. Kl. a 8 

CM-B-3 Biomolekulare Modellierungen(AP) exp. A. MP+ o. Kl.+ a 

(Berücksichtigung 
SL zu 30 %) 

8 



 
 

Modul Studienleistungen Prüfungsleistun-
gen 

LP 

CM-B-4 Theoretische Biophysikalische Chemie (AP) ÜbA, exp. A. MP+ o. Kl.+ a 

(Berücksichtigung 
SL ÜbA zu 20 %; SL 
exp. A. zu 20 %) 

8 

CM-B-5 Technische Biochemie Hausarbeit MP o. Kl. a, b 8 

CM-B-6 Fortgeschrittene Physikalische Chemie ÜbA oder Referat MP+ o. Kl.+ a 

(Berücksichtigung 
SL zu 30 %) 

8 

CM-C-1 Grundlagen der Polymerchemie (AP) exp. A. MP+ o. Kl.+ a 

(Berücksichtigung 
SL zu 30 %) 

8 

CM-C-2 Polymeranalytik (AP) Referat MP+ o. Kl.+ a 

(Berücksichtigung 
der SL zu 20 %) 

8 

CM-C-3 Polymere Werkstoffe Exkursion MP o. Kl. a 8 

CM-C-4 Materialien für die Elektrokatalyse mit Labor pro exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-C-5 Moderne Methoden zur Aufklärung von Materi-
aleigenschaften 

Referat MP o. Kl. a 8 

CM-D-1 Katalyse  exp. A. (25 %) 

MP o. Kl. a (75 %) 

8 

    

CM-D-3 Fortgeschrittene Organische Chemie  MP o. Kl. a 8 

CM-D-4 Fortgeschrittene Anorganische Chemie  Referat (25 %) 

MP o. Kl. a (75 %) 

8 

CM-D-5 Struktur- und f-Element-Chemie  MP o. Kl. a 8 

CM-E-1 Nachhaltige Chemie  MP o. Kl. a 8 

CM-E-2 Elektrochemie (AP) exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-E-3 Solare und chemische Energiekonversion exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-E-6 Ökologische Chemie  MP o. Kl. a 8 

CM-E-8 PEM Brennstoffzellentechnologie I mit Labor pro exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-E-9 Technologien zur Herstellung von Wasserstoff 
(H2) mit Labor pro 

exp. A. MP o. Kl. a 8 

CM-E-10 Photo(redox)katalyse exp. A. MP o. Kl. a 8 

a bei fünf oder weniger Teilnehmern findet in der Regel eine mündliche Prüfung statt, bei mehr als fünf Teilneh-
mern findet in der Regel eine Klausur statt. 

b bestehend aus Teilprüfung Angewandte und Technische Biochemie (50 %) und Teilprüfung Angewandte und 
Technische Biochemie für Fortgeschrittene (50 %) im Modul CM-B-5 

In den mit (AP) gekennzeichneten Modulen besteht Anwesenheitspflicht in den zugehörigen Praktika 
und praktikumsvorbereitenden Seminaren (siehe § 6 Abs. 2). 
  



 
 
Wahlpflichtteil - Umsetzungsphase – 58 LP 

Modul Studien- 
leistungen 

Prüfungen LP 

CM-A-FPA Forschungspraktikum Chemie in den Lebenswissen-
schaften A 

 exp. A. 14 

CM-A-FPB Forschungspraktikum Chemie in den Lebenswissen-
schaften B c 

 exp. A., Referat 14 

CM-B-FPA Forschungspraktikum Physikalische Chemie A Referat exp. A. 14 

CM-B-FPB Forschungspraktikum Physikalische Chemie B c  exp. A., Referat 14 

CM-C-FPA Forschungspraktikum Materialchemie A  exp. A. 14 

CM-C-FPB Forschungspraktikum Materialchemie B c  exp. A., Referat 14 

CM-D-FPA Forschungspraktikum Molekülchemie A  exp. A. 14 

CM-D-FPB Forschungspraktikum Molekülchemie B c  exp. A., Referat 14 

CM-E-FPA Forschungspraktikum Chemische Energiekonversion A  exp. A. 14 

CM-E-FPB Forschungspraktikum Chemische Energiekonversion B c  exp. A., Referat 14 

CM-MA Masterarbeit  exp. A. d 30 

c Voraussetzung für die Teilnahme am Forschungspraktikum B ist jeweils der erfolgreiche Abschluss des zugehö-

rigen Forschungspraktikums A 

d Näheres zur Masterarbeit regelt § 10 

In den Modulen des Wahlpflichtteils - Umsetzungsphase besteht Anwesenheitspflicht (siehe § 6 Abs. 
2) für die zugehörigen Praktika und praktikumsvorbereitenden Seminare. 

 

CM-Prof Professionalisierungsmodul – 12 LP  (P = Pflicht / W = Wahl) 

Lehrveranstaltung Studienleistungen LP P/W 

Industrieexkursion Ex 1 P 

Sprachkompetenz e Kl. oder MP 
bis  
zu 11 

W 

Berufsorientierung, Exkursionen, Betriebspraktika f  
bis  
zu 8 

W 

Erwerb von Sozialkompetenz, Tutorentätigkeit f  
bis 
zu 4 

W 

Überfachliche Veranstaltungen aus den Besonderen Verzeichnis-
sen „Ziele für Nachhaltige Entwicklung“, „Pool“ und „Gender-Lehr-
verzeichnis“g 

h bis 
zu 11 

W 

e Englisch-Sprachkurse müssen mindestens mit dem Niveau B2, Sprachkurse in der zweiten bzw. drit-

ten Schulfremdsprache mindestens mit dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens (GER) eingebracht werden. Die Nachweise sind durch ein Zertifikat eines Sprachenzent-
rums einer deutschen oder gleichgestellten ausländischen Hochschule oder Volkshochschule zu be-
legen. 

f Auf Antrag an den Prüfungsausschuss können Leistungen, die im Rahmen von Exkursionen und Be-
triebspraktika erbracht wurden, angerechnet werden. 

g Weitere Leistungspunkte können in Lehrveranstaltungen erworben werden, die dem Erwerb von 
Schlüsselqualifikationen dienen, solange sie weder im Rahmen der Bachelorprüfungsordnung Che-
mie an der TU Braunschweig erbracht wurden, noch aus den unter § 3 Absatz 4  beschriebenen 
Veranstaltungen gewählt werden. Für die Anerkennung von anderen Lehrveranstaltungen/Modulen 
für den Schlüsselqualifikationsbereich muss ein schriftlicher Antrag beim Prüfungsausschuss gestellt 
werden. 



 
 
h Für die gewählten Lehrveranstaltungen/Module wird ein Leistungsnachweis gefordert. Ein Teilnahme-

schein ist nicht ausreichend. Die Prüfungsmodalitäten variieren nach den gewählten Veranstaltun-
gen. 



  
 

Anlage 5 – Zuordnung der Wahlpflichtmodule zu den Vertiefungsrichtungen so-
wie Kernmodule der einzelnen Vertiefungsrichtungen 

A - Chemie in den Lebenswissenschaften 

CM-A-1 Mikrobiologie Kernmodul 

CM-A-2 Praktische Strukturaufklärung Kernmodul 

CM-A-3 Natur- und Wirkstoffe Kernmodul 

CM-A-4 Molekulare Biotechnologie  

CM-A-5 Biokatalyse  

CM-A-6 Lebensmittelchemie  

CM-B-1 Biochemie  

CM-B-5 Technische Biochemie  

CM-D-3 Fortgeschrittene Organische Chemie  

 

B - Biophysikalische Chemie 

CM-B-1 Biochemie Kernmodul 

CM-B-2 Biophysikalische Chemie Kernmodul 

CM-B-3 Biomolekulare Modellierungen Kernmodul 

CM-B-4 Theoretische Biophysikalische Chemie Kernmodul 

CM-B-5 Technische Biochemie  

CM-B-6 Fortgeschrittene Physikalische Chemie  

CM-E-3 Solare und chemische Energiekonversion  

CM-A-4 Molekulare Biotechnologie  

 

 

 

 

C – Materialchemie 

CM-C-1 Grundlagen der Polymerchemie Kernmodul 

CM-C-2 Polymeranalytik Kernmodul 

CM-C-3 Polymere Werkstoffe Kernmodul 

CM-C-4 Materialien für die Elektrokatalyse mit Labor pro  

CM-C-5 Moderne Methoden zur Aufklärung von Materialeigenschaften  

CM-D-1 Katalyse  

CM-E-2 Elektrochemie  

D – Molekülchemie 

CM-D-1 Katalyse Kernmodul 

CM-D-3 Fortgeschrittene Organische Chemie Kernmodul 

CM-D-4 Fortgeschrittene Anorganische Chemie Kernmodul 

CM-D-5 Struktur- und f-Element-Chemie  

CM-A-2 Praktische Strukturaufklärung  

CM-A-3 Natur- und Wirkstoffe  

CM-E-2 Elektrochemie  

E - Chemie der Energiekonversion 

CM-E-1 Nachhaltige Chemie Kernmodul 

CM-E-2 Elektrochemie Kernmodul 

CM-E-3 Solare und chemische Energiekonversion Kernmodul 

CM-E-6 Ökologische Chemie  

CM-E-8 PEM Brennstoffzellentechnologie I mit Labor pro Kernmodul 

CM-E-9 Technologien zur Herstellung von Wasserstoff (H2) mit Labor pro Kernmodul 

CM-E-10 Photo(redox)katalyse Kernmodul 

CM-D-1 Katalyse  

CM-A-5 Biokatalyse  


